
Anlage 1  
zur Nutzungs- und Entgeltordnung für das Schullandheim Tonndorf  

 
Übernachtung / Nutzung außerhalb der Ferien * 

- Schulen und Begünstigte nach § 4 Nr. 23 und 25 UStG -  
(umsatzsteuerfrei) 

 
Übernachtung 

 
Verpflegung pro Person 

Frühstück 4,00 € 

Mittag 5,00 € 

Vesper 2,50 € 

Abendbrot 4,00 € 

Vollverpflegung                       15,50 € 

Lunchpaket 4,00 € 

Grillen 6,00 € 

 
Nebenkosten 

Bettwäsche 7,00 € 

Grill (ohne Grillkohle) 5,00 € 

Lagerfeuerstelle (ohne Holz) 5,00 € 

Backofen (inkl. Holz)                       10,00 € 

 
Raumnutzung / Vermietung Räume umsatzsteuerfrei gem. § 4 Nr. 12 UStG 

Raumnutzung (Speiseraum) pro Tag – bei 
Selbstverpflegung                          50,00 € 

Raumnutzung (Seminarraum 1) – max. 15 Personen pro 
Tag                          15,00 € 

Raumnutzung (Seminarraum 2) – max. 25 Personen pro 
Tag                          25,00 € 

Küchennutzung (Selbstversorgerküche) in Verbindung mit 
Raumnutzung – pro Tag 

                         20,00 € 

 
Projekte 

Holzwerkstatt / pro Person 5,00 € 

Teambildung / pro Person 3,00 € 

Medienwerkstatt / pro Person 4,00 bis 15,00 € 

Gesunde Ernährung / pro Person 5,00 € 

BNE - Bildung für nachhaltige Entwicklung / pro Person 5,00 € 

Nutzung Außengelände (ohne ÜB) / pro Person 3,00 € 

Projekttag inkl. Mittagessen pro Person                        10,00 € 

*Da es sich hierbei um Gruppenfahrten handelt, können von einzelnen Gruppenmitgliedern keine 
Einzelposten gebucht werden. Es handelt sich immer um ein Gesamtpaket, was für die gesamte 
Gruppe gilt. 
 
Die angegebenen Preise sind Endpreise ohne Umsatzsteuer (umsatzsteuerbefreit). 
Es liegt eine Steuerbefreiung gemäß § 4 Nr. 23 oder Nr. 25 UStG vor, wenn das leistende 
Unternehmen (Schullandheim) konkrete Erziehungs-, Ausbildungs- oder Fortbildungszwecke 
festschreibt und den Leistungsempfänger vertraglich verpflichtet, sich im Rahmen seines Aufenthaltes 
an pädagogischen Grundsätzen zu orientieren (siehe Zusatzvereinbarung zur 
Umsatzsteuerbefreiung).   

Belegungsdauer 
Schulen und Begünstigte 

des Kreises 
Schulen und Begünstigte 

anderer Gebietskörperschaften 

1 Übernachtung / pro Person 12,00 € 14,00 € 

2 Übernachtungen / pro Person 22,00 € 26,00 € 

3 Übernachtungen / pro Person 31,50 € 37,50 € 

4 Übernachtungen / pro Person 40,00 € 48,00 € 



Anlage 2  
zur Nutzungs- und Entgeltordnung für das Schullandheim Tonndorf  

 

Übernachtung / Nutzung innerhalb der Ferien * 
- Schulen und Begünstigte nach § 4 Nr. 23 und 25 UStG -  

(umsatzsteuerfrei) 
Übernachtung 

Belegungsdauer bis 18 Jahre über 18 Jahre 

3 Übernachtungen / pro Person 33,00 € 39,00 € 

4 Übernachtungen / pro Person 42,00 € 50,00 € 

5 Übernachtungen / pro Person 50,00 € 60,00 € 

6 Übernachtungen / pro Person 57,00 € 69,00 € 

7 Übernachtungen / pro Person 63,00 € 77,00 € 

8 Übernachtungen / pro Person 72,00 € 88,00 € 

jede weitere Übernachtung / pro Person   9,00 € 11,00 € 

 

Verpflegung pro Person 

Frühstück 4,00 € 

Mittag 5,00 € 

Vesper 2,50 € 

Abendbrot 4,00 € 

Vollverpflegung                        15,50 € 

Lunchpaket 4,00 € 

Grillen 6,00 € 

 

Nebenkosten 
Bettwäsche 7,00 € 

Grill (ohne Grillkohle) 5,00 € 

Lagerfeuerstelle (ohne Holz) 5,00 € 

Backofen (inkl. Holz)                        10,00 € 

 

Raumnutzung / Vermietung Räume - umsatzsteuerfrei gem. § 4 Nr. 12 UStG 
Raumnutzung (Speiseraum) pro Tag – bei 
Selbstverpflegung                          50,00 € 

Raumnutzung (Seminarraum 1) – max. 15 Personen pro 
Tag                          15,00 € 

Raumnutzung (Seminarraum 2) – max. 25 Personen pro 
Tag                          25,00 € 

Küchennutzung (Selbstversorgerküche) in Verbindung mit 
Raumnutzung – pro Tag 

                         20,00 € 

 

Projekte 
Holzwerkstatt / pro Person 5,00 € 

Teambildung / pro Person 3,00 € 

Medienwerkstatt / pro Person 4,00 bis 15,00 € 

Gesunde Ernährung / pro Person 5,00 € 

BNE - Bildung für nachhaltige Entwicklung / pro Person 5,00 € 

Nutzung Außengelände (ohne ÜB) / pro Person 3,00 € 

 
*Da es sich hierbei und Gruppenfahrten handelt, können von einzelnen Gruppenmitgliedern keine 
Einzelposten gebucht werden. Es handelt sich immer um ein Gesamtpaket, was für die gesamte 
Gruppe gilt. 
 
Die angegebenen Preise sind Endpreise ohne Umsatzsteuer (umsatzsteuerbefreit). 
Es liegt eine Steuerbefreiung gemäß § 4 Nr. 23 oder Nr. 25 UStG vor, wenn das leistende 
Unternehmen (Schullandheim) konkrete Erziehungs-, Ausbildungs- oder Fortbildungszwecke 
festschreibt und den Leistungsempfänger vertraglich verpflichtet, sich im Rahmen seines Aufenthaltes 
an pädagogischen Grundsätzen zu orientieren (siehe Zusatzvereinbarung zur 
Umsatzsteuerbefreiung).   



Anlage 3 
zur Nutzungs- und Entgeltordnung für das Schullandheim Tonndorf 

 
 

Übernachtung / Nutzung  
- nicht begünstigte Personengruppen -  

(umsatzsteuerpflichtig) 
 

 

Die Preise verstehen sich als Bruttopreise (inkl. 7 % Umsatzsteuer). 

Objektpauschale / Übernachtung 

Objektpauschale inkl. 24 Betten pro Übernachtung 
(inkl. Speiseraum und Selbstversorgerküche)  

481,50 € 

weitere Hinzubuchungen zur Objektpauschale sind 
möglich:  
pro weitere Person / Übernachtung 17,12 € 

Tagesgäste   5,35 € 

 

Nebenkosten 

Lagerfeuerstelle (ohne Holz) 10,70 € 

Backofen (inkl. Holz) 21,40 € 

Grill – (ohne Grillkohle) 10,70 € 

 

Der Mindestaufenthalt beträgt 2 Nächte. 
Bei verlängerten Wochenenden (Feiertage vor oder nach dem Wochenende) erhöht sich der 
Mindestaufenthalt auf 3 Nächte. 
 

  



Anlage 4  
zur Nutzungs- und Entgeltordnung für das Schullandheim Tonndorf  

 
 

Kosten für Tagesveranstaltungen  
(ohne Übernachtung) *  

* Nutzung abhängig von der Belegung im Schullandheim Tonndorf  

 

 

Raumnutzung / Vermietung Räume (umsatzsteuerfrei gem. § 4 Nr. 12 UStG) 

Raumnutzung (Speiseraum) – pro Tag (inkl. Nutzung 
Außengelände) 200,00 € 

Raumnutzung (Speiseraum) – pro Tag 100,00 € 

Raumnutzung (Seminarraum 1) – max. 10 Personen – pro Tag   30,00 € 

Raumnutzung (Seminarraum 2) – max. 25 Personen – pro Tag   80,00 € 

Küchennutzung (Selbstversorgerküche) in Verbindung mit 
Raumnutzung – pro Tag 

  20,00 € 

 

Weitere Nutzungsentgelte (inkl. 19 % Umsatzsteuer) 

Küchennutzung (Selbstversorgerküche) als separate Leistung – pro 
Tag 

23,80 € 

Lagerfeuerstelle (ohne Holz) 11,90 € 

Backofen (inkl. Holz) 23,80 € 

Grill (ohne Grillkohle) 11,90 € 

Nutzung Fußballplatz  23,80 € 

Nutzung Volleyballplatz  23,80 € 

 

 

  



 

Anlage 5  

zur Nutzungs- und Entgeltordnung für das Schullandheim Tonndorf  
 
 

Übernachtung/Nutzung  
- nicht begünstigte Personengruppen - 

aber mit pädagogischem Hintergrund/Bildungsanteil -  
(umsatzsteuerpflichtig) 

 

Die Preise verstehen sich als Bruttopreise (inkl. Umsatzsteuer). 

Übernachtung (inkl. 7 % Umsatzsteuer) 

 

Nebenkosten (inkl. 7 % Umsatzsteuer) 

Lagerfeuerstelle (ohne Holz) 11,00 € 

Backofen (inkl. Holz) 22,00 € 

Grill (ohne Grillkohle) 11,00 € 

 

Verpflegung* (inkl. 19 % Umsatzsteuer) pro Person 

Frühstück  6,00 € 

Mittag  8,00 € 

Vesper  4,00 € 

Abendbrot  6,00 € 

Vollverpflegung 20,00 € 

Lunchpaket  6,00 € 

* eine Verpflegung für diese Nutzergruppe wird nicht generell angeboten und richtet sich 
nach den Möglichkeiten des Schullandheims Tonndorf  
 

Raumnutzung/Vermietung Räume (umsatzsteuerfrei gem. § 4 Nr. 12 UStG) 

Raumnutzung (Speiseraum) pro Tag – bei Selbstverpflegung 50,00 € 

Raumnutzung (Seminarraum 1) – max. 15 Personen 15,00 € 

Raumnutzung (Seminarraum 2) – max. 25 Personen 25,00 € 

Küchennutzung (Selbstversorgerküche) 20,00 € 

 

Belegungsdauer Pro Person/Nacht  

1 Übernachtung pro Person 15,00 € 

2 Übernachtungen pro Person 28,00 € 

3 Übernachtungen pro Person 41,00 € 

4 Übernachtungen pro Person 52,00 € 


